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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
31.08.2023 

Az.: 
50-223/900357 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
an Frau Baydu, Janet    *26.08.1975 

 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus 
Bonn-Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, 
Zimmer 14, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, den 31.08.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Bialaschik 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
21.08.2023 

Az.: 
50-223/U/ri 940028 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
Modou Sanyan, zuletzt gemeldet für Brückenstr. 31 
in 47053 Duisburg 

 

 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus 
Bonn-Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, 
Zimmer 17, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 06.09.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Ringe-Gleditzsch 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
05.09.2023 

Az.: 
50-223/ko/918814 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
An Herrn Taha, Saddam Abd 

 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 4, 
bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 06.09.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Kolodziej 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Die Anhörung der Stadt Bonn – Amt  33-62 - 
 

Datum der Verfügung 
01.09.2023 

Az.: 
33-6 / 211130322319 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
BIDAD, Samira   Burbacher Str. 188, 53129 Bonn 

 

jetzt unbekannten Aufenthalts, liegt/liegen zur Abho-
lung oder Einsichtnahme durch die Empfänger oder de-
ren Bevollmächtigten während der Dienststunden im 
Dienstgebäude Oxfordstr. 19, 53111 Bonn bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 01.09.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Lakow 
 
 
 

1248



 

Satzung der Bundesstadt Bonn 
 
über die Veränderungssperre im Stadtbezirk Beuel, 
Ortsteil Beuel-Ost für die Fläche zwischen einer Paral-
lelen von ca. 140 m östlich der Königswinterer Straße, 
Maarstraße bis einschließlich Grundstück Maarstraße 
Nr. 48, Rhein-Sieg-Eisenbahn und Schwarzer Weg  
 
 

vom 04.09.2023 
 
 
Der Rat der Bundesstadt Bonn hat in seiner Sitzung am 
22.08.2023 aufgrund der §§ 14, 16, 17 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der zurzeit geltenden Fassung und 
des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
 
Der Rat der Bundesstadt Bonn hat in seiner Sitzung am 
16.12.2009 beschlossen, unter anderem für das in § 2 
bezeichnete Gebiet den Bebauungsplan Nr. 8023-16 
aufzustellen. Der Aufstellungsbeschluss wurde im 
Amtsblatt der Bundesstadt Bonn am 23.03.2016 erneut 
bekannt gemacht. Zur Sicherung der Planung wird für 
die in § 2 bezeichneten Flurstücke eine Veränderungs-
sperre erlassen. 
 
 

§ 2 
 
 
Die Veränderungssperre erstreckt sich auf folgende 
Flurstücke: Gemarkung Beuel, Flur 60, Flurstücknum-
mern: 83 teilw., 140, 142, 143, 230 teilw., 257 teilw., 
306 teilw., 342 teilw., 357 teilw., 358, 359, 360, 361, 
362, 386, 391, 392, 393, 394, 397, 398, 403 und 404 
 
 

§ 3 
 
 
Im dem von der Veränderungssperre betroffenen Ge-
biet dürfen: 
 
1. Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nut-

zungsänderung von baulichen Anlagen zum Inhalt 
haben und die einer bauaufsichtlichen Genehmi-
gung oder Zustimmung bedürfen oder die der Bau-
aufsichtsbehörde angezeigt werden müssen, nicht 
durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt 
werden; 
 

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Verän-
derungen von Grundstücken und baulichen Anla-
gen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, 
zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vor-
genommen werden. 
 

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entge-
genstehen, kann von der Veränderungssperre eine 
Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über 
Ausnahmen trifft die Bundesstadt Bonn. 
 
 

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungs-
sperre baurechtlich genehmigt worden sind, Unterhal-
tungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausge-
übten Nutzung werden von der Veränderungssperre 
nicht berührt. 
 
 

§ 4 
 
 
Die Veränderungssperre tritt mit der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Bundesstadt Bonn in Kraft. Sie tritt 
nach Ablauf von 2 Jahren, vom Tage des Inkrafttretens 
gerechnet, außer Kraft. Auf die Zweijahresfrist ist der 
seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines 
Baugesuches nach § 15 (1) BauGB abgelaufene Zeit-
raum anzurechnen. Die Veränderungssperre tritt in je-
dem Fall außer Kraft, sobald und soweit der Bebau-
ungsplan Nr. 8023-16 für das in § 2 genannte Gebiet 
rechtsverbindlich wird. 
 
               _________________________________ 
 
Die Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Hinweise: 
 
Auf die Vorschriften des §18 des Baugesetzbuches 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für eingetretene Vermögens-
nachteile durch die Veränderungssperre und auf die 
Fristen über das Erlöschen von Entschädigungsan-
sprüchen gemäß § 44 Abs. 4 des Baugesetzbuches 
wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len beim Zustandekommen dieser Satzung kann nach 
Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden, 

c) die Oberbürgermeisterin hat den Satzungsbe-
schluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Bundesstadt Bonn vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Bonn, den 04.09.2023 
 
gez. K. Dörner 
Oberbürgermeisterin 
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BUNDESSTADT BONN 
Die Oberbürgermeisterin 
 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitpla-
nung 

 
Aufstellung von Bebauungsplänen 

 
Der Rat der Bundesstadt Bonn hat in seiner Sitzung am 
22.08.2023 Folgendes beschlossen: 
 
 
1. Der Bebauungsplan Nr. 6817-4 für ein Gebiet im 

Stadtbezirk Bad Godesberg, Ortsteil Godesberg-
Nord, zwischen Weststraße, Sankt-Augustinus-
Straße, Elsässer Straße und Friesdorfer Straße ist 
gemäß § 2 ff Baugesetzbuch (BauGB) als Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 8017-15 aufzustellen. 

 
 
Bonn, den 23.08.2023 
 
 
gez. K. Dörner 
Oberbürgermeisterin 
 
 
 
BUNDESSTADT BONN 
Die Oberbürgermeisterin 
 
 
 

Inkrafttreten eines Bebauungsplanes der 
Bundesstadt Bonn 

 
 

Der Rat der Bundesstadt Bonn hat in seiner Sitzung am 
22. August 2023 Folgendes beschlossen: 
 
 
Der Bebauungsplan Nr.6920-2 der Bundesstadt Bonn, 
im Stadtbezirk Beuel, Ortsteil Oberkassel zwischen 
rechtsrheinischer DB-Strecke Köln-Niederlahnstein, 
Heinrich-Konen-Straße, Konrad-Zuse-Platz und Karl-
Duwe-Straße ist gemäß § 10 BauGB als Satzung be-
schlossen. 
 
Der Bebauungsplan kann während der Öffnungszeiten 
im Amt für Bodenmanagement und Geoinformation, 
Bonn, Stadthaus, Berliner Platz 2, Aufzug 2, Etage 6B 
(Kundenzentrum Geodaten) eingesehen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan gemäß § 10 des Baugesetzbuches in Kraft. 
 
 
Hinweise  
 
Sind die in den §§ 39 bis 42 Baugesetzbuch (BauGB) 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten, kann 
der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlan-
gen. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch her-
beiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen bean-
tragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die zuvor bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird. 

 
Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Bundesstadt 
Bonn geltend gemacht worden sind. Der die Verletzung 
begründende Sachverhalt ist darzulegen. 

 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len kann nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

c) die Oberbürgermeisterin hat den Satzungsbe-
schluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Bundesstadt Bonn vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Bonn, den 04.09.2023 
 
 
gez. K. Dörner 
Oberbürgermeisterin 
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— 
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Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 
1 Fragestunde öffentlich 

 
 

 

1.1 BBB-Anfrage: IGLU-Studie 
 
 

231012 

1.1.1 BBB-Anfrage: IGLU-Studie 
 
 

231012-01 ST 

1.2 BBB-Anfrage: Übergriffe religiös extremistischer 
Schülergruppen 
 
 

231106-03 

1.2.1 Übergriffe religiös extremistischer Schülergruppen 
 
 

231106-04 ST 

1.3 BBB-Anfrage: Blumenwiese in der Rheinaue, 
Wiederherstellung nach Großveranstaltungen 
 
 

231400 

1.4 CDU-Anfrage: Informationen über die 
Nichtweiterverfolgung des BSI-Neubaus in 
Plittersdorf 
 
 

231445 

1.4.1 Informationen über die Nichtweiterverfolgung des 
BSI-Neubaus in Plittersdorf 
 
 

231445-01 ST 

2 Anerkennung der öffentlichen Tagesordnung 
 
 

 

3 Bekanntgabe der Niederschrift 
 
 

 

4 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen 
-entfällt- 
 

 

5 Beschlüsse 
 
 

 

5.1 Radverkehrsnetz Bonn 
 
 

230820 

5.1.1 Änderungsantrag Rhein.Grün: Radverkehrsnetz 
Bonn 
Antrag zur Vorlage 230820 
 
 

230820-03 AA 

5.2 Aufstellungsbeschluss sowie Beschluss zur 
Öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans Nr. 
6222-2 "Bürocampus Justus-von-Liebig-Straße" im 
Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Dransdorf 
 
 

231025 
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Bekanntmachung der Sitzung des Rates 
  

 
 

— 
— 

5.3 Baumaßnahme zur Umgestaltung der 
Viktoriaunterführung und des Umfeldes beidseits 
der Bahntrasse 
- Entsperrung von Haushaltsmitteln 
- Zustimmung zur Ausführung aufgrund Zulassung 
des vorzeitigen, zuschussunschädlichen 
Maßnahmenbeginns durch den Zuschussgeber 
 
 

231359 

5.4 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6224-2 
„Im Dahl“, Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Buschdorf – 
Stellungnahmen und Beschluss zur erneuten 
öffentlichen Auslegung 
 
 

231108 

5.5 Aufstellungsbeschluss zur 
Denkmalbereichssatzung Muffendorf 
 
 

231158 

5.6 N-Vorlage 
Bebauungsplan 6622-3 "Viktoriakarree" - Prüfung 
der Notwendigkeit von Tiefgaragen im 
Zusammenhang mit der Neuordnung des Cityrings 
 
 

230500-03 

5.7 Grüne-Antrag: Sanierung der Sporthalle 
Pennenfeld 
 
 

221911-04 

5.8 Aktuelle Situation Einbürgerungsbehörde 
 
 

231269 

5.9 Public Corporate Governance Kodex der 
Bundesstadt Bonn; hier: Ergänzung des Kodex 
 
 

231160 

5.10 Landesprogramm Kommunales 
Integrationsmanagement - Baustein 2 
„Rechtskreisübergreifendes Case Management“ 
 
 

231229 

5.11 Würdigung 75 Jahre Grundgesetz und 75 Jahre 
Gründung Bundesrepublik Deutschland in Bonn 
 
 

231245 

5.12 Umwandlung der bisherigen Rechtsform des NRW 
KULTURsekretariats in einen Zweckverband 
 
 

231136 

5.13 Mitgliedschaft BAG W (Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wohnungslosenhilfe e.V.) 
 
 

231327 

5.14 Änderung des Landesentwicklungsplans (LEP) - 
Erneuerbare Energien 
hier: Stellungnahme der Stadt Bonn 
 
 

231361 

5.14.1 BBB-Änderungsantrag: Änderung des 
Landesentwicklungsplans (LEP) - Erneuerbare 
Energien 
hier: Stellungnahme der Stadt Bonn 
 
 

231361-02 AA 
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Bekanntmachung der Sitzung des Rates 
  

 
 

— 
— 

5.15 Bildung einer Trägergemeinschaft zur Einführung 
eines Telenotarztsystems für Bonn und den Rhein-
Sieg-Kreis 
 
 

230600 

5.16 Projekt Neues Quartier Bundesviertel in Bonn-
Gronau (ehem. Landesbehördenhaus),  
Beschreibung der weiteren Qualifizierung im 
Verfahren; Bildung und Besetzung einer 
Empfehlungskommission; Rahmenbedingungen für 
die Variantenerstellung CityFörster 
 
 

231371 

5.17 Bestellung der Mitglieder des Städtebau- und 
Gestaltungsbeirates für die folgenden zwei Jahre 
(2023 – 2025) 
 
 

231523 

5.18 Bildung und Besetzung eines Projektbeirates 
"Sanierung Stadthalle Bad Godesberg" 
 
 

221621-12 

5.19 Änderung der Geschäftsordnung der Kommunalen 
Gesundheitskonferenz der Bundesstadt Bonn 
 
 

231329 

5.20 Änderung § 10 der Hauptsatzung 
 
 

231219 

5.21 Vertretung der Bundesstadt Bonn im 
Betriebsausschuss KDN.sozial 
 
 

231621 

5.22 Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn 
Pflegesatzanpassung 2023 St. Albertus-Magnus-
Haus und Tagespflegehaus 
 
 

231205 

5.23 15. Änderung der Parkgebührenordnung 
 
 

231223 

5.24 Masterplan Bonn Innere Stadt 2.0 - Richtlinie zur 
Vergabe von Mitteln aus dem Verfügungsfonds 
(Projekt 12.3) 
 
 

231333 

5.25 Verwendung der Mittel zur „Projektförderung 
gesamtstädtischer Partnerschaften und 
Kooperationen mit anderen Städten“ 
 
 

231380 

5.26 Finanzielle Unterstützung des Internationalen 
Demokratiepreis Bonn e.V. aus Anlass 75 Jahre 
Grundgesetz 
 
 

231472 

5.27 Dialog zum Haushalt 2023/2024, Stadtbezirk Bonn 
 
 

230747 

5.27.1 Dialog zum Haushalt 2023/2024, Stadtbezirk Bonn 
 
 

230747-01 ST 
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Bekanntmachung der Sitzung des Rates 
  

 
 

— 
— 

5.28 Dialog zum Haushalt 2023/2024, Stadtbezirk Bad 
Godesberg 
 
 

230749 

5.29 Dialog zum Haushalt 2023/2024, Stadtbezirk 
Hardtberg 
 
 

230750 

5.30 Dialog zum Haushalt 2023/2024, Stadtbezirk Beuel 
 
 

230751 

5.31 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen gemäß § 83 (2) GO NRW - Liste 
II/2023 
 
 

231571 

5.32 Anpassungen in Förderrichtlinie Solares Bonn ab 
2024 
 
 

231369 

5.33 Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus 
Anlass des Bad Godesberger Nikolausmarktes 
 
 

231407 

5.34 Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus 
Anlass der Veranstaltung "Bonn Leuchtet" 
 
 

231384 

5.35 Änderung der Satzung der Beethovenstiftung für 
Kunst und Kultur der Bundesstadt Bonn 
 
 

231130 

5.36 4. Satzung zur Änderung der Satzung zur 
Erhebung einer Beherbergungssteuer im Gebiet 
der Stadt Bonn 
 
 

231364 

5.37 7. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Vergnügungssteuer 
 
 

231365 

5.38 7. Satzung zur Änderung der Satzung der 
Bundesstadt Bonn über die Erhebung einer 
Zweitwohnungssteuer 
 
 

231366 

5.39 Ersatzwahlen zu Ratsausschüssen und sonstigen 
Gremien 
 
 

202220-08 

6 Anträge 
 
 

 

6.1 CDU-Antrag: Mehr Öffentlichkeitsbeteiligung in 
städtebaulichen Wettbewerbsverfahren 
 
 

221203 

6.1.1 Stellungnahme der Verwaltung zu CDU-Antrag: 
Mehr Öffentlichkeitsbeteiligung in städtebaulichen 
Wettbewerbsverfahren 
 
 

221203-01 ST 
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Bekanntmachung der Sitzung des Rates 
  

 
 

— 
— 

6.1.2 Stellungnahme der Verwaltung zu: CDU-Antrag: 
Mehr Öffentlichkeitsbeteiligung in städtebaulichen 
Wettbewerbsverfahren 
 
 

221203-03 ST 

6.2 BBB-Antrag: Kein Tempo 30 auf der MUK-Strecke 
Vorlage 221539 
 
 

221539-001 

6.2.1 Kein Tempo 30 auf der MUK-Strecke 
 
 

221539-002 ST 

6.2.2 Kein Tempo 30 auf der MUK-Strecke 
 
 

221539-04 ST 

6.3 Dringlichkeitsantrag CDU-Fraktion: Änderung § 10 
der Hauptsatzung - Anträge von Bürgervereinen 
 
 

230835 

6.3.1 Dringlichkeitsantrag CDU-Fraktion: Änderung § 10 
der Hauptsatzung - Anträge von Bürgervereinen 
 
 

230835-01 ST 

6.3.2 ST zum Dringlichkeitsantrag CDU-Fraktion: 
Änderung § 10 der Hauptsatzung - Anträge von 
Bürgervereinen 
 
 

230835-02 ST 

6.4 Grüne/SPD/LINKE/Volt-Antrag: Bebauung des 
Geländes der ehemaligen Landwirtschaftskammer 
Roleber 
 
 

231112 

6.4.1 Bebauung des Geländes der ehemaligen 
Landwirtschaftskammer Roleber 
 
 

231112-01 ST 

6.4.2 Ergänzende Stellungnahme: Bebauung des 
Geländes der ehemaligen Landwirtschaftskammer 
Roleber 
 
 

231112-02 ST 

6.4.3 CDU-Änderungsantrag: Bebauung des Geländes 
der ehemaligen Landwirtschaftskammer Roleber 
Antrag zur Vorlage 231112 
 
 

231112-03 AA 

6.4.4 Änderungsantrag zur Vorlage 231112  
Grüne/SPD/LINKE/Volt-Antrag: Bebauung des 
Geländes der ehemaligen Landwirtschaftskammer 
Roleber 
 
 

231112-04 AA 

6.5 BBB-Antrag: Sondersteuer auf 
Einwegverpackungen für Speisen und Getränke 
 
 

231182 

6.5.1 BBB-Antrag: Sondersteuer auf 
Einwegverpackungen für Speisen und Getränke  
hier: Vertagungsbitte 
 
 

231182-03 ST 

1255



 
 
 

 
 
Bekanntmachung der Sitzung des Rates 
  

 
 

— 
— 

6.6 CDU/BBB/u.w.-Dringlichkeitsantrag: 
Entschädigung des Kleinen Theaters 
 
 

231443 

7 Mitteilungen 
 
 

 

7.1 Nachbenennung Ausschussvorsitze nach § 58 
Abs. 5 GO NRW 
 
 

202221-02 

7.2 Verkehrsversuch: “Umweltspur“ auf dem Hermann-
Wandersleb-Ring 
 
 

210302-07 

7.3 "Alt mietet Neu und kleiner, Jung mietet Alt und 
größer“- Wohnungstauschbörse erproben 
 
 

220004-06 

7.4 Region Köln/Bonn e.V.: Endprodukte des 
Agglomerationsprogramms veröffentlicht; 
Umsetzung des Programms startet 
 
 

231065 

7.5 Gesamtkosten des World Conference Center Bonn 
(WorldCCBonn) in den Jahren 2009 bis 2022 – 
Fortschreibung zum Stichtag 31.12.2022 
 
 

231538 

7.6 Bewilligung über- und außerplanmäßiger 
Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) 
GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die 
Stadtkämmerin - Liste 3/2023 
 
 

231570 

7.7 Controllingbericht der Stabsstelle 
Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das I. bis II. 
Quartal 2023 (Stichtag 30.6.2023) 
 
 

231576 

7.8 Information über die bislang im Zusammenhang 
mit der Unterbringung, Versorgung und Betreuung 
von ukrainischen Geflüchteten entstandenen 
Kosten 
 
 

230262-02 

7.9 Tagesordnungspunkte in nichtöffentlicher Sitzung 
 
 

231649 

8 Aktuelle Informationen der Verwaltung 
 
 

 

 
 
Bonn, den 05.09.2023 Katja Dörner 
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— 
— 

Im Anschluss an die öffentliche Sitzung findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
Die Tagesordnung umfasst sechs Beschlüsse, betr. „61. 
Gesellschafterversammlung der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L., 
hier: Wirtschaftsplan 2024“, „Änderung des Wirtschaftsplans 2023 der 
Internationalen Beethovenfeste Bonn gGmbH (IBFB)“, „Unbefristete 
Niederschlagungen von Gewerbesteuern, Zinsen und Nebenforderung in Höhe 
von 138.517,69 EUR“, „Unbefristete Niederschlagung von Gewerbesteuern, 
Zinsen sowie Mahn- und Vollstreckungskosten in Höhe von insgesamt 79.426,95 
EUR“, „Unbefristete Niederschlagungen von Gewerbesteuern, Zinsen und 
Nebenforderung in Höhe von 53.217,41 EUR“ und „Unbefristete 
Niederschlagung von Gewerbesteuern in Höhe von insgesamt 51.778,02 EUR“. 
Des Weiteren umfasst die Tagesordnung eine Mitteilungsvorlage betr. 
„Sachstand Kaufvertragsgenehmigung Neues Quartier Bundesviertel“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einlasskarten für die öffentliche Sitzung sind telefonisch unter Tel.-Nr.: 77 2061 
zu erfragen. 
 
Nähere Informationen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten können 
interessierte Internetbenutzer auf der Homepage der Stadt Bonn finden: 
https://www.bonn.sitzung-online.de/public/TO010?SILFDNR=2001691. Dort 
können über verschiedene Suchmöglichkeiten der Inhalt der öffentlichen 
Vorlagen, die Ergebnisse vorberatender Gremien, die Terminplanung von Rat, 
Bezirksvertretungen und Ausschüssen sowie Informationen über die 
Mandatsträger abgerufen werden.  
 
Als zusätzlichen Service bietet die Bundesstadt Bonn bei jeweils aktuell 
vorliegendem Einverständnis der Ratsmitglieder die Übertragung der Sitzung auf 
ihrem youtube-Kanal an: https://www.youtube.com/user/BundesstadtBonn . 
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Öffentliche Zustellung 
 

nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land NRW vom  
07.03.2006 (GV NRW. S. 94 / SGV NRW. 2010) in der zurzeit gültigen Fassung 

 

 

Die Bescheide der Stadt Bonn   Amt 33 - 2   
 
Datum PK-Nr. 

30.08.2023 7777.5783.5632 
Betroffene/r   

Petro Makula, Villemomblerstraße 162, 53127 Bonn       
Datum PK-Nr. 

30.08.2023 7777.4865.5945 
Betroffene/r   

Fehmi Jeridi, Von-Lassaulx-Straße 13, 53424 Remagen       
Datum PK-Nr. 

24.08.2023 7777.3149.4153 
Betroffene/r   

Ion-Belondo Dan, Kuchenheimer Straße 75, 53881 Euskirchen       
Datum PK-Nr. 

15.08.2023 7777.3148.8021 
Betroffene/r   

Nikolai Fiske Remme, Pariser Straße 54, 53117 Bonn       
Datum PK-Nr. 

08.08.2023 7777.5807.8673 
Betroffene/r   

Lothar Adamik, Friesdorfer Straße 63, 53173 Bonn       
Datum PK-Nr. 

29.08.2023 7777.5788.2649 
Betroffene/r   

Mohammad Laith Ajerzo, Mirbachstraße 18, 53173 Bonn       
Datum PK-Nr. 

14.06.2023 7778.4995.2986 
Betroffene/r   

Firma STC Investment Consulting GmbH, z.H. der Geschäftsführung, Bissinger Str. 9,    
71732 Tamm      

 

Datum PK-Nr. 

14.08.2023 7779.3507.0919 
Betroffene/r   

Jürgen Wader, Thomastraße 36, 53113 Bonn       
 

 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegen zur Abholung durch die Empfänger oder deren Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Stadthaus, Berliner Platz 2, Etage 4 A, Registratur, 53111 Bonn, bereit. 
Das vorgenannte Dokument wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG)  öffentlich  
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.. 
 
 

Bonn, den   06.09.2023    
 
 

Die Oberbürgermeisterin 

Im Auftrag 
 
 

gez. Hoppenkamps 
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